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Berichtigung 8

Beschluß
über das Aufnahmeverfahren an den Universitäten, 

Hoch- und Fachschulen.
Vom 21. Dezember 1962

Die ständige Weiterentwicklung der materiell-tech
nischen Basis beim umfassenden Aufbau des Sozialis
mus stellt den Universitäten, Hoch- und Fachschulen 
die Aufgabe, sozialistische Kader mit einem hohen 
wissenschaftlich-technischen Niveau zu erziehen und 
auszubilden, um sie zu befähigen, in ihrem künftigen 
Tätigkeitsgebiet den wissenschaftlichen Höchststand 
und die technische Entwicklung mitzubestimmen, die 
ökonomischen Probleme der Volkswirtschaft zu mei
stern, sozialistische Kollektive zu leiten und die Initia
tive der Werktätigen zu fördern.

Die ständig wachsenden hohen Anforderungen bei der 
Ausbildung der wissenschaftlichen Kader und die 
steigende Zahl der Studienbewerber machen ein neues 
System der Aufnahme zum Studium notwendig und 
möglich.

Deshalb wird folgendes beschlossen:
1. Bei der Auswahl und Zulassung der Studierenden 

zu den Universitäten, Hoch- und Fachschulen ist es 
erforderlich, stärker als bisher das Leistungsprinzip 
durchzusetzen und solche Bewerber zuzulassen, die 
die besten fachlichen und politischen Voraussetzun
gen für ein Studium besitzen.

2. An den Universitäten, Hoch- und Fachschulen sind 
für alle Bewerber Eignungsprüfungen einzuführen. 
Damit werden die Hoch- und Fachschullehrer stär
ker in die Auswahl der Studenten einbezogen.

In den Eignungsprüfungen sollen die Fähigkeiten 
des Bewerbers für eine wissenschaftliche Arbeit 
und die fachlich-wissenschaftlichen Vorkenntnisse 
für das Studium in dem gewählten Studienfach 
durch schriftliche und mündliche Prüfungen fest
gestellt werden.
Bei der Prüfung der politischen und fachlichen 
Voraussetzungen des Bewerbers sind neben den 
Abschlußzeugnissen oder den Zwischenzeugnissen 
der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schu
len sowie der Einrichtungen der Erwachsenenquali
fizierung die Stellungnahme der Betriebe und 
Institutionen, in denen der Bewerber tätig ist, sowie 
der gesellschaftlichen Organisationen zugrunde zu 
legen. Eine bestandene Eignungsprüfung ist noch 
keine Bestätigung für die Zulassung zum Studium.

3. Nach der Eignungsprüfung entscheiden die Zu
lassungskommissionen der Universitäten, Hoch- und 
Fachschulen auf der Grundlage der Bewerbungs
unterlagen und der Ergebnisse der Eignungsprüfung 
über die Zulassung zum Studium.

4. In allen Fachrichtungen ist ein hoher Anteil der 
Arbeiter- und Bauernkinder zu sichern und der 
Anteil der Bewerber aus der Produktion weiter zu 
erhöhen.
Der Anteil der weiblichen Studierenden ist ins
besondere in den naturwissenschaftlichen und tech
nischen Fachrichtungen zu steigern.

5. Das Staatssekretariat für das Hoch- und Fachschul
wesen wird beauftragt, Bestimmungen über Ziel 
und Inhalt der Eignungsprüfungen zu erlassen und 
die Verantwortung der Universitäten, Hoch- und 
Fachschulen festzulegen.


